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brand) madjen. Sirog biefen paar Uns»

fegungen fei aud) bicfe jroeite Auflage
luiebcr bcftens empfohlen, unb jroar nid)t
tuir ben Severn unb Korrektoren.

ÏÏ. <D. ©carpi, öaroßne. 3iirid) 1949,

Verlag bes Sdpueij. Kauftjtännifdjen
Vereins, 'preis Sr. 9.80.

9er bekannte ©cgriftfteller unb ans»

gesegnete Überfeger fretitber "Bildjer gat
fid) fcgon immer ein Uergnügen baraus
gemadjt, 13erftöße gegen bie beutfdje
Spracge aufpfpießen unb feinen Kolle»

gen foroie einem raeitern "Publikum 3ur
?lbfd)reduing oorjugalten. ©r tut bas auf
fo launige unb feine Slrt, baß if)m feine

Kollegen nidjt böfe fein können, bas *pu»

ff. ö., fcfjreibt in ber Sat
„Spmpßonie", aber man fcfjreibt aud)

„Sinfonie". 9ie beibcn Scgrcibroeifen

fittb fcgon in ber 3. Ausgabe bes Hubens
(1887) als gleichberechtigt begeidxnet. Sie
erfte Icljnt fid) an bie griedjifdje Urform
„Si)inp()onia" an, bie jroeite an bie italie»
nifdje Sdjreibform „sinfonia" — „beutfd)"
ift alfo baran nur ber legte Hudjftabc,
ber aber gar niigt gefprocijen roirb, fon»
bern nur anbeutet, baß bas i lang ift.
9a bie meiften mufikalifdjen Smcgaus»

brücke italienifd) finb, roirb man aud)

36. Bufflabe
®s joli im Sdjroyjertanb giemlicß ßäu=

fig brennen, aber bas rounbert einen nid)t,
roenn man lieft, ber Staatsanroalt gäbe

in einem bekannten "progeß ben Eintrag
geftellt, „es fei ber eingeklagte K. 9.

blikum aber, foroeit es Sinn für bie

Spracge gat, fid) baß baran erfreuen
muß. Otun liegen eine Hn^aßl biefer 5luf*
füge in einem "öänbcgen gefammelt oor,
bas id) uicgt anbers als mit betn Huben«
ausbruck „fauglatt" bejeicgnen kann.
93as bas eigens für ben îitel unb ben

erften eiuffag neu gefcgaffene 9Bort 9at«
ogne betrifft, fo möge man es im "23Ud)=

lein felber uacglefeu, bas roieber aus ber

Sganb 511 legen fcgroerfällt, roenn man
einmal bie 9Tafe gineingefteckt gat. 9aß
ber SK93 ein fo gumorerfülltes Huri)
in feinen Verlag genommen gat, fei igm
befonbers gorg angered)net. S). 'S.

bie guieitc Sonn gelten laffen niüffen.
ilnb roenn roir „Sinfonie" gelten laffen,
müffen roir natiirlid) aud) „Sitifonik"
anerkennen. 9as griedjifcge SBort ift p«
fammengefegt aus syn mit, pfaminen,
unb phone 3ion, Stimme. 9ie 3ta=
liener gaben aus allen grieigifdjen y ein

i gemacgt, aus ph immer 1, unb uor
biefem Cippenlaut gaben fcgon bie ©rie«
cßen bas n 511 m „affimiliert" ; bas itn=

lienifcge n ift alfo urfprüuglicger als bas

griecgifd)e m.

roegen "33ranbftiftung unb Ulnftiftung p
Hranbftiftung mangels 91ad)roeifes frei»

âufprecgen". SDÎau roirb alfo im Kanton
Scgnnjä roegen Hranbftiftung nidjt immer
beftraft, fonbern unter günftigen Um»

ftänben fogar freigefprodjen. 3ft bas niegt

Briefkasten

Sur ©cbärfung des ©ptaebgefübte
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brauch machen. Trotz diesen paar Aus-
setzungen sei auch diese zweite Auflage
wieder bestens empfohlen, und zwar nicht

nur den Setzern und Korrektoren.
ìl. G. Scarpí, Sarohne. Zürich 1949,

Verlag des Schweiz. Kaufmännischen
Vereins. Preis Fr. 9.8ll.

Der bekannte Schriftsteller und aus-
gezeichnete Übersetzer fremder Bücher hat
sich schon immer ein Vergnügen daraus
gemacht, Verstöße gegen die deutsche

Sprache aufzuspießen und seinen Kolle-
gen sowie einem weitern Publikum zur
Abschreckung vorzuhalten. Er tut das aus

so launige und feine Art, daß ihm seine

Kollegen nicht böse sein können, das Pu-

H. !>., Zl. Man schreibt in der Tat
„Symphonie", aber man schreibt auch

„Sinfonie". Die beiden Schreibweisen
sind schon in der 3. Ausgabe des Dudens

(1837) als gleichberechtigt bezeichnet. Die
erste lehnt sich an die griechische Urform
„Symphonia" an, die zweite an die italie-
nische Schreibfarm „sinkonis" - „deutsch"

ist also daran nur der letzte Buchstabe,
der aber gar nicht gesprochen wird, son-
dern nur andeutet, daß das i lang ist.

Da die meisten musikalischen Fachaus-
drücke italienisch sind, wird man auch

Z6. Hufgabe
Es soll im Schwyzerland ziemlich hau-

fig brennen, aber das wundert einen nicht,

wenn man liest, der Staatsanwalt habe

in einem bekannten Prozeß den Antrag
gestellt, „es sei der Angeklagte K. D.

blikuin aber, soweit es Sinn für die

Sprache hat, sich baß daran erfreuen
muß. Nun liegen eine Anzahl dieser Auf-
sätze iu einem Bändchen gesammelt vor,
das ich nicht anders als mit dem Buben-
ausdruck „sauglatt" bezeichnen kann.
Was das eigens für den Titel und den

ersten Aufsatz neu geschaffene Wort Dar-
ohne betrifft, so möge man es im Brich-
lein selber nachlesen, das wieder aus der

Hand zu legen schwerfällt, wenn man
einmal die Nase hineingesteckt hat. Daß
der SKB ein so humorerfulltes Buch
in seinen Verlag genommen hat, sei ihm
besonders hoch angerechnet. H.B.

die zweite Form gelten lassen müssen.

Und wenn wir „Sinfonie" gelten lassen,

müssen wir natürlich auch „Sinfonik"
anerkennen. Das griechische Wort ist zu-
sammengesetzt aus sz-n — mit, zusammen,
und pbons — Ton, Stimme. Die Ita-
liener haben aus allen griechischen x ein

i gemacht, aus pb immer k, und vor
diesem Lippenlaut haben schon die Gric-
chen das n zu m „assimiliert",- das ita-
lienische n ist also ursprünglicher als das

griechische m.

wegen Brandstiftung und Anstiftung zu

Brandstiftung mangels Nachweises frei-
zusprechen". Man wird also im Kauton
Schmyz wegen Brandstiftung nicht immer
bestraft, sondern unter günstigen Um-
ständen sogar freigesprochen. Ist das nicht

Briefkasten

Zur Schärfung öes Sprachgefühls
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ein Unfinn 3ubem roiberfpridjt bie erfte

©runbbeftimmung„roegenBranbftiftung"
ber gmeiten „mangels Bad)roeifes". Bber
ber Sat) ift nidjt fo bumm, inie er fcljeint,
nur étions ungefdjickt. Sogar in unferm
neuen Sd)roeiaerifd)en Strafgcfebbud)
fteljt, roie uns ein fpradjgeroiffenbafter
Cefer mitteilt (Brt. 6. 2) : „Ser ££äter
ruirb in ber Sdjroeiä nicijt mefjr beftraft,
menu er im Buslanb m eg en bes "35 er*
brcri)en5 ober Bergebens enbgiiltig
freigefprodjen luurbe." ÜJtan bann alfo
offenbar „megen eines Berbredjens frei«
gefprod)cit merben". B5ie ift bas mög«
lid)? — SJiit „megen" geben mir beute
meiftens einen ©runb an; bie urfpriing«
licije Bebeutung (oerkiirgt aus „non
B3egen") ift aber: „uon feiten, in be»

treff, um milieu". Siefes „B3eg" ift
in ber nieberbeutfrijen Bebeutung „Ort,
Stelle, Seite" in bie tjocl)beutfd)e Äanj«
ieifpradje gekommen unb lebt bort norf)
roeiter in formelhaften Busbrücken roie

„uon Bedjts megen", „uon Bmts roegen"
11. a. Cutljer läfjt Äaleb ben alten 3ofua
mahnen (Sofua 14, 6) : „Su roeijjt, rons
ber ifierr 511 SJiofe fagte uon meinen
unb beinen roegen" (beute: „meinet« unb
beinetroegen"), too er beute fageit mürbe :

„in begug auf mid) unb bid)". Siefe
Snrbung „in bejug, in betreff, binfidjt«
iid)" bat fid) aud) in ber Umgangsfpradje
nod) erhalten. B3enti ber Bater pm
Soljne fagt: „ÏDÎefnetroegcn kannft bu
geben, rooljin bu roillft", roill bas beiden :

„uon mir aus, roas mid) betrifft" ; ber
Bnter ift nur mittelbar bie Urfadje bes

©ebenkönnens, roeil er nicbjt bagegen ift.
®enn er aber fagt : „B3egen bes (Selbes
miiffen mir nod) reben", ift bas ©elb
nid)t blob ©egenftanb, fottbern aud)
©runb bes ©efprädjs, unb aus foldjen
Süllen roirb fid) bie beute oorberrfebenbe

urfädjlid)e (kaufale) Bebeutung uon
„roegen" entroickelt haben. Sie ältere,
allgemeinere aber lebt nidjt nur im Bolks«
munb roeiter, fonbern aud) bei ben beften
Sdjriftftellern. ©oetlje fpridjtuon Scbroie«
rigkeifen „roegett einer bürgerlidjen Ber«
forgung"; fein B5ilbelm Bîeifter roill
„roegen ber Äinber" mit Btelina reben ;

in einem Brief läßt er „roegen Sizilien"
bas Sdjickfal roalten. Bei 3mmermann
erkunbigt fid) jemanb „roegen bes jroei«
ten Ääfcs", ben er ju erroarten bat, unb
bei Stifter gibt ein Brät feinem Sreunbe
einen Bat „roegen bem Babe". Siefe
ältere Bebeutung bat „roegen" in linferm
Strafgcfcbbud) unb roobl aud) im Bn«
trag bes Staatsanwalts. B3eil aber bie
begrünbenbe Bebeutung beute uorroiegt,
könnte man ben Sat) für roiberfinnig
halten, roie i!)n ltnfere fed)s ©infenber
mit Busnabme eines einjigen unb roie

ihn, offen geftanben, ber Schriftführer
äuerft felber gehalten. Sesbalb barf man
ihn roobl etroas ungefdjidit nennen, p=
mal er fid) burd) eine cinfndje Umftellung
leidjt einrenken lägt : ftatt „es fei ber

Bugeklagtc 5Ç. S. roegen Branbftiftung
freigufpredjen" fagen mir: „®s fei ber

roegett Branbftiftung angeklagte Ä. S.
freiäufpredjen." So haben biefe Stelle

brei ©infenber oerbeffert; jroei anbete
haben ben Sat) anbers eingeleitet, roas
aud) richtig roar, nur ein roenig umftänb«
lieber.

Sancben läf)t fid) aud) fonft noch eini«

ges uerbeffern : Statt „Branbftiftung"
ju roieberbolen unb mit ber breimaligen
„Stiftung" Unbehagen 511 ftiften, hätte
ber Staatsanroalt beffer gefagt „Bnftif«
tung baäu" ; benn bamit ift gang umnij)«
oerftänbliri) bie Branbftiftung gemeint.
213at)rfd)einlid) raollte er fid) budjftnben«

getreu ait bas ©efet) halten, roouad)
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ein Unsinn? Zudem widerspricht die erste

Grundbestimmung„wegenBrandstiftung"
der zweiten „mangels Nachweises". Aber
der Sag ist nicht so dumm, ivie er scheint,

nur etwas ungeschickt. Sogar in unserm
neuen Schweizerischen Strafgesetzbuch
steht, wie uns ein sprachgewissenhafter
Leser mitteilt (Art. 6. 2) - „Der Täter
wird in der Schweiz nicht mehr bestraft,
wenn er im Ausland wegen des Ber-
brechen s oder Bergeheus endgültig
freigesprochen wurde." Man kann also
offenbar „wegen eines Verbrechens frei-
gesprochen werden". Wie ist das mög-
lich? — Mit „wegen" geben wir heute
meistens einen Grund an; die Ursprung-
liche Bedeutung (verkürzt aus „von
Wegen") ist aber: „von feiten, in be-

treff, um willen". Dieses „Weg" ist
in der niederdeutschen Bedeutung „Ort,
Stelle, Seite" in die hochdeutsche Kanz-
leisprache gekommen und lebt dort noch
weiter in formelhaften Ausdrücken wie
„von Rechts wegen", „von Amts wegen"
u. a. Luther laßt Kalcb den alten Iosua
mahnen (Iosua 14, S) - „Du weißt, ivas
der Herr zu Mose sagte von meinen
und deinen wegen" (heute: „meinet- und
deinetwegen"), wo er heute sagen würde:
„in bezug auf mich und dich". Diese
Färbung „in bezug, in betreff, Hinsicht-
llch" hat sich auch in der Umgangssprache
noch erhalten. Wenn der Bater zum
Sohne sagt: „Meinetwegen kannst du
gehen, wohin du willst", will das heißen:
„von mir aus, was mich betrifft" ; der
Bater ist nur mittelbar die Ursache des

Gehenkönnens, weil er nicht dagegen ist.
Wenn er aber sagt: „Wegen des Geldes
müssen wir noch reden", ist das Geld
nicht bloß Gegenstand, sondern auch
Grund des Gesprächs, und aus solchen
Fällen wird sich die heute vorherrschende

ursächliche (Kaufale) Bedeutung von
„wegen" entwickelt haben. Die ältere,
allgemeinere aber lebt nicht nur im Volks-
mund weiter, sondern auch bei den besten
Schriftstellern. Goethe spricht von Schwie-
rigkeiten „wegen einer bürgerlichen Ber-
sorgung"; sein Wilhelm Meister will
„wegen der Kinder" mit Melina reden;
in einem Brief läßt er „wegen Sizilien"
das Schicksal walten. Bei Immermann
erkundigt sich jemand „wegen des zwei-
ten Käses", den er zu erwarten hat, und
bei Stifter gibt ein Arzt seinem Freunde
einen Rat „wegen dem Bade". Diese
ältere Bedeutung hat „wegen" in unserm
Strafgesetzbuch und wohl auch im An-
trag des Staatsamvalts. Weil aber die
begründende Bedeutung heute vorwiegt,
könnte man den Satz für widersinnig
halten, wie ihn unsere sechs Einsender
mit Ausnahme eines einzigen und wie
ihn, offen gestanden, der Schriftführer
zuerst selber gehalten. Deshalb darf man
ihn wohl etwas ungeschickt nennen, zu-
mal er sich durch eine einfache Umstellung
leicht einrenken läßt: statt „es sei der

Augeklagte K. D. wegen Brandstiftung
freizusprechen" sagen wir: „Es sei der

wegen Brandstiftung angeklagte K. D.
freizusprechen." So haben diese Stelle

drei Einsender verbessert; zwei andere

haben den Satz anders eingeleitet, was
auch richtig war, nur ein wenig umstand-
sicher.

Daneben läßt sich auch sonst noch eini-
ges verbessern: Statt „Brandstiftung"
zu miederholen und mit der dreimaligen
„Stiftung" Unbehagen zu stiften, hätte
der Staatsanwalt besser gesagt „Anstif-
tung dazu" ; denn damit ist ganz uniniß-
verständlich die Brandstiftung gemeint.
Wahrscheinlich wollte er sich buchstaben-

getreu an das Gesetz halten, wonach

IS



„Unftiftung gu Branbftiftung" beitraft
luirb. Sur bie Begrtinbuiig bes £?rei=

fpruches finb fünf oerfrfjiebene "Mttberuit*

gen uorgefdjlagen roorbeit. SOiit 9\ect)t

Ijaben groci ©infenber ,,9Tad)taeis" burd)

„Bernois" erfetjt. Stir cine Dinklage mug

nor altem ber Beioeis geteiftet roerbeit.

BMrb biefer ungefortjten, mug man ben

,,9îact)(be)roeis" teiften. ©as ift ber ur=

fpriinglidje Sinn bes „nach". ©eioif; joirb

beute ,,9îad)roeis" nicfjt immer genau in

biefer Bcbcutung gebraucht; aber niitjer

liegt tjier boef) „Berods". Sagen mir

atfö lieber „mangels Beroeifes" ; bas ift
aueb bie juriftifd) übliche Sormel, unb

eine knappe Sormel ift ja für bie nidjt gar
feltenen Salle am ^Matj. ©enfelben Sinn
biitte and) „roegetr fetjlenben Beroeifes",

nur ift bas länger unb als Sormel niebt

fo geeignet. ©igentüffllidjerroeife haben

nier ©infenber bas Bebiirfnis gefüllt,
uon „Beroeifen", nifo in ber 9Jîel)rôat)I

3U fpreeben. ©as ift nidjt nötig; benu

and) fieben Beioeisgritnbe jufammen lie»

fern fdjliejjiid) nur „ben Beroeis". „H3e=

gen SOlangels an Beroeifen" unb „aus
Blattgel an Beroeifen" finb grammatifef)

ridjtig, aber etmas umftänblici). 3roei an=

bere ©infenber haben bie Satfadje, baß

bie Sormel „luegen Biangeis" gum blo=

gen Borroort „mangels" oerblajjt ift (roic

„in Äraft" 511 „kraft", „uon roegen"

311 „roegen", „nadj Cant" gu „laut"),
benutjt 311 ben Borfdjlägen „mangels

Bcroeifen" unb „mangels an Beroeifen".

Bcibe finb grammatifd) anfechtbar. 3unt

©iitgroort „SOlangei" gibt man beute bas

Sefjlenbe mit „an" (früher, bis auf
Schiller, and) mit bem IBesfail: „aus
SOÎangel ber B3erkgeuge") ; bas Borroort
„mangeis" hat aber immer ben ÜBesfall
bei fid): „mangels geniigenber ©elbmittel".
9tid)tig roare alfo and) „mangels @cl-

bes", unb es ift merhroiirbig, bafj biefe

Sonn nicht sur gebräuchlichen Sormel
geroorben ift, ba bod) bas Bebürfnis
bauad) nicht gar feiten oorkommt. ©er

B5esfall ber 9Jîet)rgni)l non „Beiueis"
aber hfi&t „Beroeife" unb uid)t „Beroei«

fen". ©od) in ber Sorm „mangels Be=

roeife" empfinben mir ben B5esfn(i nicht

als foldien, unb es foiite beshaib erlaubt

fein, ben IBemfaii „Beroeifen" 3n feigen

niie in ähnlichen Sailen. B3ir fagen ja
and) „!uaf)renb breier Saijrc", aber „roäi)«
renb oier 3ahren", roetl es 00:1 „oier"
keinen B5esfail gibt unb „Saijve" als

foidjer nid)t erkennbar märe. 9lber ber

Spradjgebraud) ift nod) nidjt fo roeit

uorgebrungen ; baritm roerben roir ben

Eintrag bes Staatsanroaits am beften fo

faffen: ,,©s fei ber roegen Branbftiftung
unb 9!nftiftung basu angeklagte Ä. ©.

mangels Beroeifes freigufpredjcit."

37. Aufgabe
©ie 3eituitg mclbet: ,,©as fdjiucre

Siugunglück fdjeint auf befonbers im«

giinftige atmofp!)ärifd)c Bebittguttgen gu»

riickgufiiijren fein." Borfd)läge erbeten

bis fünf Sage und) ©rfdjeinen bes Joffes.

2nc Scbciievuttg
plus 6d)üieraufjähen.

©er £ ehrer. ©er Cetjrer ruirb auri)

Sdjulmeifter genannt, ©r rooljut art ber

irjauptftrajje 91 r. 33. ©ie 13oiiget hat and)

im Telephon 91r. 33. Beibe ntüffen für
Orbnung forgeu. Sitte Sage mufi er

einige Stunben unterridjten. ©ann ruirb
er mübe. ©ie Ceijrcr finb nütgiiei). ©hue
fie mürben bie Eeute nicht gefetjeit. Bîenn
fie ait finb, roerben bie Cetjier treroös.
©uitn ift nicht gut Äirfdjen effeir.
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„Anstistung zu Brandstiftung" bestraft

wird. Für die Begründung des Frei-
spruches sind fünf verschiedene Anderem-

gen vvrgcschlagen wurden. Mit Recht

haben zwei Einsender „Nachweis" durch

„Beweis" erseht. Für eine Anklage muß

vor allein der Beweis geleistet werden.

Wird dieser angefochten, muß man den

„Nach(be)weis" leisten. Das ist der nr-

sprllnglichc Sinn des „nach". Gewiß wird
heute „Nachweis" nicht immer genau in

dieser Bedeutung gebraucht; aber näher

liegt hier doch „Beweis". Sagen wir
also lieber „mangels Beweises" ; das ist

auch die juristisch übliche Formel, und

eine Knappe Formel ist ja für die nicht gar
seltenen Falle am Platz. Denselben Sinn
hätte auch „wegen fehlenden Beweises",

nur ist das länger und als Formel nicht

so geeignet. Eigentümlicherweise haben

vier Einsender das Bedürfnis gefühlt,

von „Beweisen", also in der Mehrzahl

zu sprechen. Das ist nicht nötig; denn

auch sieben Beweisgründe zusammen lie-

fern schließlich nur „den Beweis". „We-
gen Mangels an Beweisen" und „aus
Mangel an Beweisen" sind grammatisch

richtig, aber etwas umständlich. Zwei an-
dere Einsender haben die Tatsache, daß

die Formel „wegen Mangels" zum blo-

ßen Borwort „mangels" verblaßt ist (wie

„in Kraft" zu „Kraft", „von wegen"

zu „wegen", „nach Laut" zu „laut"),
benutzt zu den Borschlügen „mangels
Beweisen" und „mangels an Beweisen".

Beide sind grammatisch anfechtbar. Zum

Dingwort „Mangel" gibt man heute das

Fehlende mit „an" (früher, bis auf
Schiller, auch mit dem Wesfall - „aus
Mangel der Werkzeuge") ; das Vorwort
„mangels" hat aber immer den Wesfall
bei sich- „mangels geniigendcrGeldmittel".
Richtig wäre also auch „mangels Gel-

des", und es ist merkwürdig, daß diese

Form nicht zur gebräuchlichen Formel
geworden ist, da doch das Bedürfnis
danach nicht gar selten vorkommt. Der

Wesfall der Mehrzahl von „Beweis"
aber heißt „Beweise" und nicht „Bewei-
sen". Doch in der Form „mangels Be-
weise" empfinden mir den Wesfall nicht

als solchen, und es sollte deshalb erlaubt

sein, den Wemfall „Beweisen" zu setzen

wie in ähnlichen Fällen. Wir sagen ja
auch „während dreier Jahre", aber „wäh-
rend vier Iahren", weil es von „vier"
keinen Wesfall gibt und „Jahre" als

solcher nicht erkennbar wäre. Aber der

Sprachgebrauch ist noch nicht so weit

vorgedrungen; darum werden ivir den

Antrag des Staatsanwalts am besten so

fasse»! „Es sei der wegen Brandstiftung
und Anstistung dazu angeklagte K. D.

mangels Beweises freizusprechen."

37. Aufgabe
Die Zeitung meldet: „Das schwere

Flugunglllck scheint auf besonders un-
günstige atmosphärische Bedingungen zu-
rückzusühren sein." Borschläge erbeten

bis fünf Tage nach Erscheinen des Heftes.

Zur Erheiterung
Ms Schüleraufsätzen.

Der Lehrer. Der Lehrer wird auch

Schulmeister genannt. Er wohnt an der

Hauptstraße Nr. 33. Die Polizei hat auch

im Telephon Nr. 33. Beide müssen für
Ordnung sorgen. Alle Tage muß er

einige Stunden unterrichten. Dann wird
er müde. Die Lehrer sind nützlich. Ohne
sie würden die Leute nicht gescheit. Wenn
sie alt sind, werden die Lehrer nervös.
Dann ist nicht gut Kirschen essen.

16


	Zur Schärfung des Sprachgefühls

